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ger mit der Entscheidung über seine
E. nicht einverstanden, kann er sich 
an das übergeordnete Organ oder 
den übergeordneten Leiter wenden. 
Entscheidungen der Leiter zentraler 
Staatsorgane sind endgültig. Die E. 
und die Ergebnisse ihrer Bearbei
tung sind in den betreffenden Orga
nen, Betrieben, sozialistischen Ge
nossenschaften und Einrichtungen 
regelmäßig auszuwerten und für die 
Verbesserung der Arbeit zu nutzen. 
Ebenso haben die örtlichen Volks
vertretungen und ihre Räte die E. 
auszuwerten. Leiter und Mitarbei
ter, die E. der Bürger mißachten 
oder in anderer Weise gegen das
E.gesetz verstoßen, sind disziplina
risch zur Verantwortung zu ziehen, 
soweit nicht andere Rechtsvorschrif
ten weitergehende Maßnahmen be
stimmen.

einheitliches sozialistisches 
Bildungswesen: Gesamtheit der 
organisch miteinander verflochtenen 
Einrichtungen der sozialistischen 
Gesellschaft in der DDR zur Bil
dung und Erziehung allseitig entwik- 
kelter sozialistischer Menschen, die 
bewußt das gesellschaftliche Leben 
gestalten, die Natur verändern und 
ein erfülltes, menschenwürdiges Le
ben führen; in ständiger Wechselbe
ziehung untrennbar mit den anderen 
gesellschaftlichen Bereichen verbun
den, umfaßt es das —* Volksbildungs
wesen, die —*■ Berufsausbildung, das 
—* Hochschulwesen, das —* Fach
schulwesen sowie die Aus- und —► 
Weiterbildung der Werktätigen. Im 
einzelnen gliedert sich das e. s. B. in 
die Einrichtungen der Vorschuler
ziehung, die zehnklassigen allge
meinbildenden polytechnischen 
Oberschulen, die erweiterten poly
technischen Oberschulen (Abitur), 
die Sonderschulen für physisch oder 
psychisch geschädigte Kinder, die 
Einrichtungen der Berufsausbil
dung, einschließlich der Berufsaus
bildung mit Abitur, die Fachschulen, 
die Universitäten und Hochschulen

sowie die Einrichtungen der Aus- 
und Weiterbildung der Werktätigen. 
Das e. s. B. ist so gestaltet, daß je
dem Bürger ein reibungsloser Über
gang von einer Bildungsstufe zur an
deren möglich ist. Für die höheren 
Bildungseinrichtungen werden unter 
Berücksichtigung der sozialen 
Struktur diejenigen Schüler, Lehr
linge und Werktätigen ausgewählt, 
die sich durch Leistung und Verhal
ten auszeichnen. Der Aufbau des
e. s. B. als Gesamtheit der Bildungs
und Erziehungsinstitutionen geht 
auf einen Beschluß der Volkskam
mer der DDR von 1965 zurück. 
Seine Zielsetzung widerspiegelt die 
objektiven Erfordernisse der gesell
schaftlichen Entwicklung der DDR 
im Rahmen der sozialistischen Staa
tengemeinschaft bei der Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft. Die Funktion des e. s. B. 
besteht darin, sozialistische Persön
lichkeiten heranzubilden, die über 
eine hohe wissenschaftliche Bildung 
verfügen, mit der Weltanschauung 
des Marxismus-Leninismus ausgerü
stet sind, als Patrioten und Interna
tionalisten fühlen und handeln, eine 
kommunistische Arbeitseinstellung 
besitzen, das gesellschaftliche Leben 
bewußt mitgestalten und den Reich
tum der Kultur nutzen. Das e. s. B. 
und seine Zielsetzung widerspiegeln 
den humanistischen Charakter der 
sozialistischen Gesellschaft und ihr 
wichtigstes Anliegen — die allseitige 
Entwicklung des Menschen. Bestim
mender Inhalt des e. s. B. ist die so
zialistische —*• Allgemeinbildung, die 
das solide Fundament für jede wei
terführende Bildung, für Arbeit und 
Beruf sowie für aktives gesellschaft
liches Wirken ist. Sie ist für alle Ge
sellschaftsmitglieder gleichermaßen 
die grundlegende Bildung. Das
e. s. B. verwirklicht zugleich die be
rufliche Bildung. Aufbauend auf der 
Allgemeinbildung, erwerben die 
Mitglieder der Gesellschaft in der 
Berufsausbildung bzw. an den Uni
versitäten, Hoch- und Fachschulen


